
A 5 K 107/06      

 
 
 

VERWALTUNGSGERICHT SIGMARINGEN 
 

Im Namen des Volkes 
Urteil 

 
 
 
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Kläger  -
prozessbevollmächtigt: 
 
Rechtsanwalt   
 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland, 
diese vertreten durch das  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
- Außenstelle Reutlingen - 
Ringelbachstraße 195/41, 72762  Reutlingen,  
 

-  Beklagte  -
 
wegen Asyl u.a. 
 
 
hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen - 5. Kammer - durch den Richter am Verwal-
tungsgericht  xxxxx  als Einzelrichter  auf Grund der mündlichen Verhandlung 
 
vom 19. Juli 2006 am 26. Juli 2006 
 
für  R e c h t   erkannt: 
 
 
Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird aufgehoben. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens. 
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Tatbestand: 
 
Der Kläger wendet sich gegen den Widerruf seiner Anerkennung als Asylberechtigter. 

 

Der am xxxx.1982 geborene Kläger ist serbischer Staatsangehöriger albanischer Volkszu-

gehörigkeit moslemischen Glaubens aus dem Kosovo. Er reiste zusammen mit seinen 

Eltern und Geschwistern am 13.06.1993 aus seinem Heimatland aus und am 21.06.1993 

in das Bundesgebiet ein und beantragte am 29.06.1993 die Anerkennung als Asylberech-

tigter. 

  

Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Bundesamt) lehnte mit 

Bescheid vom 07.07.1994 den Asylantrag des Klägers ab und stellte fest, dass die Vor-

aussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG und Abschiebungshindernisse gemäß § 53 AuslG 

nicht vorliegen. Außerdem forderte es den Kläger auf, die Bundesrepublik Deutschland 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung bzw. bei Klageerhebung in-

nerhalb eines Monats nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens zu verlas-

sen, und drohte die Abschiebung an. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hob diesen 

Bescheid mit Urteil vom 26.04.1995 - A 8 K 20649/94 - auf und verpflichtete die Beklagte, 

den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen sowie festzustellen, dass die Vorausset-

zungen des § 51 Abs. 1 AufenthG vorliegen. Auf die Berufung des Bundesbeauftragten für 

Asylangelegenheiten wurde dieses Urteil durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg mit Urteil vom 04.02.1997 - A 14 S 1537/96 - dahingehend geändert, dass 

die Klage des Klägers insoweit abgewiesen wurde, als die Verpflichtung der Beklagten zur 

Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG begehrt wurde. 

Im übrigen (insbesondere hinsichtlich der Anerkennung als Asylberechtigter) wurde die 

Berufung des Bundesbeauftragten unter dem Gesichtspunkt des Familienasyls gemäß § 

26 Abs. 2 S. 1 AsylVfG zurückgewiesen. Der Kläger wurde daraufhin durch Bescheid des 

Bundesamts vom 22.04.1997 als Asylberechtigter anerkannt.  

 

Das Bundesamt leitete bzgl. dem Kläger im Jahre 2002 ein Widerrufsverfahren ein und 

widerrief nach dem Widerruf der Asylanerkennung des Vaters des Klägers mit Bescheid 

vom 17.09.2003 die Anerkennung des Klägers als Asylberechtigter. Gleichzeitig stellte es 

fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG und Abschiebungshindernisse 

nach § 53 AuslG nicht vorliegen. Hiergegen hat der Kläger beim erkennenden Gericht 

Klage erhoben - A 1 K 11838/03 -. Nachdem der Widerruf der Asylanerkennung des Va-
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ters des Klägers durch Urteil des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen vom 20.01.2004 - A 1 

K 10540/03 - aufgehoben wurde, hob das Bundesamt den Bescheid vom 17.09.2003 auf. 

Das Verfahren A 1 K 11838/03 wurde daraufhin nach übereinstimmender Erledigungser-

klärung der Beteiligten mit Beschluss vom 09.06.2004 entsprechend § 92 Abs. 3 S. 1 

VwGO eingestellt.  

 

Mit Schreiben vom 07.04.2005 bat das Landratsamt Bodenseekreis das Bundesamt um 

erneute Prüfung, ob ein Widerrufsverfahren nach § 73 Abs. 1 AsylVfG eingeleitet werden 

könne. Das Bundesamt leitete am 29.04.2005 ein erneutes Widerrufsverfahren ein, teilte 

dies dem Kläger mit und gab Gelegenheit zur Äußerung hierzu. Die politischen Verhältnis-

se im Kosovo hätten sich geändert. Verfolgungsmaßnahmen könnten bei einer Rückkehr 

mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.  

 

Der Kläger trug daraufhin vor, dass dem beabsichtigten Widerruf die Rechtskraft des Be-

schlusses des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen im Verfahren - A 1 K 11838/03 - vom 

09.06.2004 entgegenstehe. Er leite seine Asylberechtigung von der Anerkennung seines 

Vaters ab. Es lägen die Voraussetzungen für den Widerruf des Familienasyls des Klägers 

weiterhin nicht vor. Sein Vater sei nach wie vor anerkannter Asylberechtigter. Es gebe kei-

ne rechtliche Grundlage für die Aufhebung seines Familienasyls. Es bestehe der Eindruck, 

dass das zweite Widerrufsverfahren nur auf Druck der Ausländerbehörde eingeleitet wor-

den sei, ohne dass sich seit dem ersten Widerrufsverfahren Wesentliches geändert hätte. 

Die Veränderung der Situation habe bereits zum Zeitpunkt des ersten Widerrufs und des 

sich anschließenden Rechtsstreits vorgelegen.  

 

Mit Bescheid vom 19.01.2006 - als Einschreiben am 20.01.2006 zur Post gegeben - wider-

rief das Bundesamt die Anerkennung des Klägers als Asylberechtigten und stellte fest, 

dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht vorliegen. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, 

der Widerruf habe gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG zu erfolgen, weil die Voraussetzun-

gen für die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung des Abschiebungsver-

bots nach § 51 Abs. 1 AuslG nicht mehr vorlägen; die erforderliche Prognose drohender 

politischer Verfolgung lasse sich nicht mehr treffen. Der Kläger habe auf Grund seiner al-

banischen Volkszugehörigkeit keine politische Verfolgung mehr zu befürchten. Auf den 

Widerruf der Asylanerkennung des Stammberechtigten komme es nicht an. § 73 Abs. 1 

Satz 2 AsylVfG, wonach in den Fällen des § 26 die Anerkennung als Asylberechtigter wi-
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derrufen werden könne, wenn die Anerkennung des Stammberechtigten erlösche, trete zu 

dem Widerrufsgrund nach § 73 Abs. 1 Satz 1 AufenthG hinzu. Die Grundvoraussetzung 

des § 26 Abs. 2 S. 1 AsylVfG, seine Minderjährigkeit, sei nachträglich weggefallen, so 

dass § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG anzuwenden sei. Zum Zeitpunkt des Widerrufs habe der 

Kläger keine Verfolgung zu befürchten. Der Einstellungsbeschluss des Verwaltungsgerich-

tes Sigmaringen vom 09.06.2004 entfalte keine Bindungswirkung, da eine solche nur von 

rechtskräftigen Urteilen ausgehe, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden 

sei. Das Gericht habe lediglich die Klageeinstellung beschlossen und sei lediglich bei der 

Kostenentscheidung im Rahmen von Billigkeitsabwägungen von einer bestimmten 

Rechtsauffassung ausgegangen. Zwingende, auf früheren Verfolgungen beruhende Grün-

de nach § 73 Abs. 1 Satz 3 AsylVfG seien nicht ersichtlich. Die Voraussetzungen des § 60 

Abs. 1 AufenthG lägen nicht vor. Übergriffe nichtstaatlicher Akteure im Sinne des § 60 

Abs. 1 Satz 4 c AufenthG kämen nur in Einzelfällen vor. UNMIK und KFOR seien außer-

dem schutzwillig und schutzfähig. Auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 Auf-

enthG lägen nicht vor.  

 

Der Kläger hat am 03.02.2006 Klage erhoben. Zur Begründung verwies er auf den bishe-

rigen Vortrag und machte ergänzend geltend: Die Anforderungen des § 73 Abs. 2 a Satz 3 

AsylVfG seien nicht erfüllt. Die zu widerrufende Entscheidung sei im Zeitpunkt der Wider-

rufsentscheidung bereits mehr als 3 Jahre zurückgelegen. Von daher komme lediglich ei-

ne Ermessensentscheidung in Betracht. Der Widerruf sei ermessensfehlerhaft erfolgt, weil 

die Entscheidung aufgrund sachfremder Erwägungen ergangen sei. Der Widerruf sei er-

folgt, weil das Landratsamt Bodenseekreis der Beklagten mitgeteilt habe, dass er aufgrund 

begangener Straftaten ausgewiesen werden solle. Es sei ihm kein Fall bekannt, in dem 

der „Stammberechtigte“ weiterhin die Stellung eines Asylberechtigten inne habe und in 

dem bei einem Abkömmling nach dessen Volljährigkeit ein Widerruf erfolgt sei.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 19.01.2006 auf-

zuheben, hilfsweise, die Beklagte Bundesrepublik Deutschland zu verpflichten fest-

zustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG, hilfsweise, dass Ab-

schiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen und den Bescheid 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 19.01.2006 aufzuheben, soweit 

er dem entgegensteht. 
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Die Beklagte beantragt schriftsätzlich,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die angefochtene Entscheidung.  

 

Mit Beschluss vom 28.06.2006 ist der Rechtsstreit dem Berichterstatter als Einzelrichter 

zur Entscheidung übertragen worden. 

 

Die Erkenntnismittelliste Serbien und Montenegro (Stand: 31.01.2006) ist Gegenstand des 

Verfahrens gewesen. 

 

Dem Gericht liegen die einschlägigen Asylakten des Bundesamts und die Gerichtsakten 

der genannten Gerichtsverfahren vor. Hierauf sowie auf die im Klageverfahren gewechsel-

ten Schriftsätze wird wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 
 

Das Gericht konnte trotz  Ausbleibens der Beklagten in der mündlichen Verhandlung ver-

handeln und entscheiden, da in der ordnungsgemäßen Ladung auf diese Möglichkeit hin-

gewiesen worden ist (§ 102 Abs. 2 VwGO).  

 

Die Klage ist zulässig und begründet. Der Widerrufsbescheid des Bundesamts für Migrati-

on und Flüchtlinge vom 19.01.2006 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). Denn die Voraussetzungen für einen Widerruf der 

Asylanerkennung des Klägers liegen nicht vor.  

 

Die Voraussetzungen für einen Widerruf nach § 73 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG sind nicht gege-

ben. Der Kläger hat seine Asylberechtigung nach § 26 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG auf der 

Grundlage der Asylanerkennung seines Vaters erhalten. Die Anerkennung seines Vaters 

als Asylberechtigter ist weder erloschen, noch widerrufen, noch zurückgenommen worden.  

 

Ein Widerruf nach § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG kommt in der vorliegenden Konstellation 

entgegen der Auffassung der Beklagten ebenfalls nicht in Betracht. So sind im Falle des 
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nach § 26 AsylVfG abgeleiteten Asylrechts die Widerrufsgründe nach § 73 Abs. 1 Satz 2 

AsylVfG abschließend. Dies ergibt sich bereits aus der Zweckrichtung des Familienasyls. 

Dieses ist in seinen Voraussetzungen und in seinem Fortbestand von der originären Asyl-

berechtigung (hier des Vaters des Klägers) abhängig. Die Beendigung eines Familienasyls 

kann deshalb allein auf die Gründe des § 73 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG gestützt werden. Wird 

das Kind eines anerkannten Asylbewerbers volljährig, bleibt dessen Asylrecht bestehen 

(vgl. Marx, AsylVfG, 6. Auflage 2005, § 73 RdNrn. 155, 156 und VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 12.11.1990 - A 13 S 958/90 -). 

 

Für diese Auslegung des § 73 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG kann auch der Wortlaut der gesetzli-

chen Regelung des Familienasyls eines Kindes eines anerkannten Elternteils (§ 26 Abs. 2 

AsylVfG) herangezogen werden. Dort wird für die Gewährung des Familienasyls auf die 

Minderjährigkeit des Betroffenen im Zeitpunkt der Antragstellung abgestellt. Hiernach ist 

einem Kind eines anerkannten Asylbewerbers auch dann das Asylrecht des § 26 Abs. 2 

AsylVfG zuzuerkennen, wenn er zwar zwischenzeitlich (während des Verfahrens beim 

Bundesamt) volljährig geworden ist, er jedoch zum Zeitpunkt der Asylantragstellung min-

derjährig war (vgl. Marx a. a. O., § 26 RdNr. 60 m. w. N.).  

 

Diese Regelung wäre widersinnig, müsste jenem (während seines Asylverfahrens volljäh-

rig gewordenen) Asylbewerber auf Grundlage des § 73 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG sein Asyl-

recht sogleich wieder genommen werden. Ebenso widersinnig wäre es jedoch anzuneh-

men, dass nach dem gesetzgeberischen Willen diesem Asylbewerber gegenüber ein min-

derjähriger Asylbewerber benachteiligt werden soll, der erst nach Abschluss seines Asyl-

verfahrens (und der Zuerkennung des Familienasyls) volljährig wird. Demzufolge kann es 

auch bei diesem nicht in Betracht kommen, dass seine Asylanerkennung gestützt auf § 73 

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG widerrufen wird.  

 

Abgesehen davon hat sich an der Minderjährigkeit des Klägers zum Zeitpunkt seiner An-

tragstellung keine Änderung ergeben dadurch, dass er zwischenzeitlich volljährig gewor-

den ist: zum nach § 26 Abs. 2 AsylVfG maßgeblichen Zeitpunkt seiner Antragstellung ist 

der Kläger immer noch minderjährig und bleibt es auch, so dass auch unter diesem Ge-

sichtspunkt in vorliegender Konstellation kein Widerruf auf der Grundlage des § 73 Abs. 1 

Satz 1 AsylVfG in Betracht kommt.  
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden in diesem 

Verfahren nicht erhoben (§ 83 b Abs. 1 AsylVfG). Das Gericht sieht davon ab, das Urteil 

bezüglich der Kosten für vorläufig vollstreckbar zu erklären, § 167 Abs. 2 VwGO. 

 
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung ist beim Verwaltungsgericht Sigmaringen in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich zu stellen. Der Antrag muss spätestens am letzten Tag 
der Frist bei Gericht eingehen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Beru-
fung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche 
Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder ein in § 138 VwGO bezeichne-
ter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt. 
 
Vor dem Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, durch einen 
Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes 
mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen. Das gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestell-
te mit der Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst vertreten lassen. 
 
Anschriften des Verwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen  
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen.  
 
 

xxxxx 

 


